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Nro . 19 ,

Olden

wöchentliche

burgische

Anzeigen .

Montag , den 9 May 1785 .

I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .
1 ) Wenn auf Ansuchen des hiesigen Todten Gråbers , Gerd Suhr , und darüber erstatte

ten Bericht des hiesigen Stadtmagiftrats , des Supplicanten vorhin bestimmte Gebüh
ren zum Theil erhöhet und desfalls ein ganz neues Regulativ verfertiget worden ; als
wird dasselbe hiedurch zu jedermanns Nachricht öffentlich bekannt gemacht .

Decretum Oldenburg in Confiftorio den 23 April 1785 .
9Bolters . v . Berger .

Neues Regulativ wegen der Gebühren des Todten . Gräbers .

1 ) Für eine Hauptleiche mit der vollen Schule , oder wofür die vollen Schulgebühren be
zablet werden , wenn folche in ein gemauertes Grab gefenket wird , es mag dazu eine
Grube gegraben , oder ein schon in der Erde befindliches gemauertes Grab nur geöfnet
werden , flatt der vorigen 36 Groten , jego 48 Groten .

2 ) Für eine Hauptleiche , welche mit der vollen Schule begraben und in die bloffe Erde
gesenket wird , statt 18 Groten , jeho 24 Groten .

3 ) Für eine in der Stille zu beerdigende Hauptleiche , wenn die volle Schule dafür bes
gablet und das Grab nicht gemauert wird , fiatt 18 Groten , jeho

4 ) Desgleichen für ein Kindes Grab , wenn die volle Schule dafür bezahlet wird , statt
18 Groten , jeßo

5 ) Für das Hertragen ber Babren

24 Groten .

24 Groten .

6 Groten .
Für eine Hauptleiche , die mit der halben Schule begraben wird, statt der vorhin
bestimmten i gr . und 3 gr . für das Bringen der Wahre , jego in allen 24 Groten .

7 ) Für eines Kindes Grab , dafür die halbe Schule bezahlet wird , von 1 bis 7 Jahren ,
statt der vorigen 9 und 3 gr . für das Bringen der Bahre , nunmehr überhaupt 15 Groten .

8 ) Für eine geringe Leiche mit einem Schul Collegen , mit Einschluß des Bringens der
Bahre , statt 12 Groten

9 ) Für eine Hausmanns Leiche , groß oder klein wie bisher
10 ) Für eine Soldaten oder übrige geringe Leiche , groß oder klein
11 ) Für eine Leiche aus dem Armenhause
12 ) Für eine Leiche aus der Armen Baracke

15 Groten .

18 Groten .

18 Groten .

9 Groten .
Groten .

13 ) Für die Arbeit einen liegenden keichfein vom Grabe ab und wieder aufzubringen , auch
alles wiederum daben in vorige Stand zu setzen , statt der vorigen 48 gr . jego i Rthlr .

14 ) Einen stehenden Leichstein wegzunehmen und wieder hinzusetzen
15 ) Für Einsetzung eines hölzernen Leichenpfahls

24 Groten .
6 Groten .

16 ) Dagegen hat er , der Lodten Graber aber auch die nöthigen Bäume und Bretter 2c .
welche bey dem Grabe erfordert werden , unentgeltlich selbst zu halten ; auch soll er we



gen des Essens oder Getränkes , welches ihm fonft wohl gereichet feyn mag , fünftig
um so weniger einige Vergütung verlangen können, als solches ohnehin keim Schul ,
digkeit gewesen . Decretum Oldenburg in Confiftorio den 23 April 1785 .
Es hat Johann Lübbers Johanns , Köter zu Westerlop , eine Mannskirchenstelle in der
Westersteder Kirche und zwar auf der Priechel den dritten Stand von der Kanzel in der
2ten Reihe , an Gerd Gerdes zu Seggern und an Dierk Gerdes eine Frauenskirchens
stelle daselbst Siderseits in der Kirche und zwar in der 2ten Bank hinter Seggern
Stuhl die zweyte Stelle auf der Bank , verkauft .

Die Angabe ist den 27ften Jun . a . c. , auf hiesiger Hochfürfil . Regierungscanglen .

3 ) Wider Christian Michaelsen zu Etsfleth , entstehet Schuldenhalber , bey hiesiger
Hochfürstl . Regierung , der Concurs .

( 1 ) Die Angabe ist den zoften Jun . ( 2 ) Deduction den 12ten Jul . ( 3 ) Prioris
tåt Urtel den sten Sept . ( 4 ) Bergantung oder Löse den 6ten Oct . a . c.

4 ) Es soll , behuf Fortsetzung der Edwarder Steindeichsarbeit , am soßen dieses die Bera

fertigung von circa 150 Quadratruthen neuer Steinbänke und Uferbekleidungen , wozu

jedoch die Steine schon größtentheils vorbanden sind , imgleichen die Ausbesserung circa
25 Quadratruthen alter Steinbänke , nicht weniger auch die behuf Reparation der bes

schädigten Höfter vor den Eckwarder Deichen erforderliche Zimmer und Schmiedears
beit , nebst Lieferung der nöthigen Schaaren , Rimmen und Knechte , öffentlich , mindest

fordernd , ausgebungen werden . Liebhaber wollen sich demnach an gedachtem Lage ,

des Morgens um to Uhr , in hiesiger Herzoglichen Cammer einfinden , und , nach vers

nommenen Conditionen , den Berding gewärtigen . Auch werden einige Bevollmäch

tigte des Stadt - und Butjadingerlandes vaben erwartet , um das gemeine Beste sodann

mit wahrzunehmen . Oldenburg aus der Cammer den 2ten May 1785 .

b . Hendorff . Bolken . Nomer .

Scholz .Herbart . Schleifer .

5 ) Wenn Andreas Klauffen in der Wüfting angezeiget , wie in dem Pfandprotocoll auf seis
nes Vorwefers , Detmer Klauffen Damen unterm 19 Jun . 1764 . cin Capital von 120

Rthlr . für Jacob Sange ingroffiret stehe , welches er nie schuldig gewefen fev , und da

ben gebeten , daß vorgedachtes Capital verordnungsmässig publiciret werden mdge ; so

haben diejenigen , welche an erwähntes unterm 19 Jun . 1764 . für Jacob Lange im

Pfandprotocoll auf Andreas Klaussen vorhin Detmer Klauffen und Joh . Dierk Klaussen

Koterey in der Wüsting ingrosirtes Capital von 120 Rthlr . einigen Anspruch haben ,

auf den 2 rsten Jun . d . J . bey Strafe des ewigen Stillschweigens fich damit beym hiesi

gen Herzogl . Landgerichte anzugeben .

6 ) Wider Harm Schild , Köter zu Hammelwerden beym Deiche , ifi Schuldenhatber ,

beym hiesigen Herzogl . Landgerichte , der Concurs erfanut .

(1) Die Angabe ist den zren Jun . (2) Deduction den 21ften Jun . (3 ) Prioris
tät Urtel den sten Jul . ( 4 ) Bergantung oder löse den noten Jul . a . c .

7 ) Wenn in Gefolge eines qus Herzogl . hochlöblicherCammer anhero erlaffenen Rescripts

diejenigen Wege um diese Stadt , die der Jurisdiction und Aufsicht eines Edlen Raths

unterworfen , von nun an , und künftig , alle Frühjahr und Herbst geschauet werden fol

len , und zu dieser Wegschauung für diesesmal Terminus auf den 23 dieses Monats

May angesehef , so wird solches hicdurch bekannt gemacht , und die Beykommenden

hiedurch erinnert , ihre Wege in unfträflichen schaufreyen Stand zu sehen oder zu ge

wärtigen , daß die faumhaften , in die von Herzogl . hochlöblicher Cammer festgefeste

Brüche von 12 gr . für ein einzelnes Begpfand , und 1 Suhlr . für ein Gemeinschlag

oder Weg genommen , demnacht aber falls die Reparation nicht in der , sodann zu bes

fimmenden Zeit beschaffet werden würde mit der öffentlichen Ausdingung verfahren

und die Gelder erecutive beygefordert werden sollen .

Oldenburg vom Rathhause den 6ten May 1785 .
Bürgermeister und Rath hieselbst .

8 ) Es wird hiedurch zu jedermanns Wissenschaft gebracht , daß der Weisgarber Amte ,

meister Gottfried Wilhelm Trentepohl folgende Grundstücke nach einander , Theils kauf

lich , Theils durch Lausch an sich gebracht : 1 ) von weyl . Kaufmaun Gerhard Muhlen



Frau Wittwe eine vor dem Haaren Thor auf dem Gårberhof belegene Garberhütte webst
Kumme und Garten , so vormals dem Sattler Witthus zuständig gewesen ; 2 ) von des

Schufter Amtsmeisters Brinkmann Wittwe einen eben daselbst befindlichen Garberhof

bnebst Hütte und Garten ; 3 ) von dem Bürger Corporal Dreier eine auch allva vorhan
dene Garberhütte nebst dem dahinter befindlichen Placken , welche beyde Stücke er aber

mit dem Schuster Frühling gegen einen dem legteren zuständigen , auch allda belegenen
Placken vertauscht ; 4 ) von dem Schuster Amtsmeister Chriftian Roller einen auch all
da befindlichen Placken und Platz , worauf eine Hütte vormals gestanden , und sollen
alle diejenigen , welche an diesen respective verkauften und vertauschten Grundstücken

einigen Anspruch zu haben vermeinen , sich damit bey Strafe ewigen Stillschweigens
am 20ften Jun . Hieselbst anzugeben schuldig seyn .

Oldenburg vom Rathhause den 6ten May 1785 .
Bürgermeister und Nath hieselbst .

9 ) Demnach der weyl . Helena Stümpeleyen Bergantungsgelder unter deren Creditores
gerichtlich distribuiret werden sollen ; so wird solches hiedurch öffentlich bekannt ge
macht , und haben die beykommende Creditores ihre Forderungen auf den 23 May a . c.
hieselbst gehörig anzugeben , und auf den 7 Jun . a . c . fub pona juris zu bescheinigen ,
auch demnächst auf den 21 Jun . a . c. die Eröfnung des Distributionsbescheides zu ge

na wärtigen . Develgönne den 25ften April 1785 .
Herzogl . Landgericht hieselbst .

Zweyte Bekanntmachung .

v . Rossing .

Neuenb . Lger . In Gerd Mers Concursfache Ang . d. 14 May . Deb . d . 28 . Pråf .
urt . d . 14 Jun . Ldse d . 25 . Oldenb . Mag . Wegen der von weyl . Herrn Raths ,

verwandten Dehlbrügge jüngsten Sohn an Oltmann Liemann verkauften Weyde Ung .
d . iz May .

II . Privatsachen .
1 ) Auf hiesiger Stau Del . und Scheldegerftmühle wird der Dust , so bisher 16 gr . der Scheffel

gegolten , aniego zu 14 gr . Elein Cour , verkauft .
Die Accifepachter der Vogten Schwen erinnern hiedurch einen jeden Eingefeffenen derfelben ,
alle ihre von Maytag 1779 bis dahin 1785 erhaltene Accifepflichtige Sachen ben dem Hebungs
führenden Pächter innerhalb 8 Tagen glaubhaft anzugeben , und die Accise davon zu berichti
gen ; da es die Ausbleibenden sich selbst beyzumessen , wenn sie ungelegenheit davon haben .
Daß diejenigen , so zum Theil angegeben , folche Angaben nicht zu wiederholen brauchen , if
felbstredend , da diese nur die fernere Angabe bis Maytag dieses Jahrs nachliefern dürfen .

3 ) Dem Strickhauser Mühlenpächter , Alexander Friederich Dettmers , ist in der Nacht vom
sten auf den 6ten diefes ein schwarzbraunes ungefähr 10jähriges Mutterpferd , welches vor
dem Kopfe einen weissen Koln hat , und auf dem Rücken vom Sattel gedrücket ist , bey seinem
Hause vom Lande gekommen . er davon Nachricht weis , und ihm selbiges wieder anwei
fet , als warum derfelbe gebeten wird , erhält gute Bezahlung für desfällige Mühe .

4 ) Im Hause des Rohrschmidts Wöllner neben des Zimmermeißters Nicolaus Meyer Hause bie¬
felbft werden neue Tobackspfeiffenröhre verfertigt , und auch alte repariret für sehr billige
Preise .

5 ) Der hiesige Bürger und Kupferschmidts Amtsmeister Theesfeldt der jüngere fuchet einen gu
ten und tüchtigen Lehrburschen , welcher sehr vortheilhafte Bedingungen erwarten , und so
fort angenommen werden kann .

6 ) Conrad Anton Gottlieb Heffe machet hiedurch öffentlich bekannt , daß er in der Stauftraffe , unter
dem Zeichen : die Stadt Hannover , einen öffentlichen Gasthof für Fremde und Einheimische ange .
legt habe . Er empfielt sich der Gunst des Publicum , und verspricht gute Bedienung

7 ) Am Montag den 23ten May nächsfünftig des Nachmittags um 2 Uhr soll zu Bremen in des
Claus Balleer Hause auf der Schlacht der von dem Kahnenschiffer Johann Dreves bis daher
geführte Schifffahn in vim erecutionis durch den Schiffsmäckler Henrich Pieper dffentlich
verkauft und dem Mehrenbietenden zugeschlagen werden . Das zu folchem Schifffahn gehörige
Inventarium kann von denen Kauftuftigen zuvor bey gedachten Schiffsmåckler eingesehen werden .

Da die Musik im Everften Holz gestern wieder ihren Anfang genommen , fo wird die im vers
wichenen Jahr getroffene Vereinbahrung wegen des lastigen Abziehens der Hüthe hiedurch wie .
der in Erinnerung gebracht , und zugleich dem Publikum anbeim gegeben , ob es nicht gera
then halte , dieje überflüßige Höflichkeit auch auf dem Hin und Heerwege zu und von dem Hols
abzuschaffen . Die Hüthe sind seit dem vorigen Jahr nicht im Preise gefallen , und man hat ja
Gelegenheit genug , in der Stadt den Kopf zu entblösen .



Joy fundit OS . M. 18 . der wöchentl . Anzeigen .

Die Fortpflanzung dieses puslichen Gewächses geschiehet auf dreyerley Art , nämlich r ) durch
Nussden der in den Beeren befindlichen Steine oder Kerne , 2 ) durch die bey dem Stamm aus .
wachsenden Nebenschoßlinge , welche beschnitten und verseßet werden müssen , 3 ) durch das Stecken
der jährigen Sprossen oder Sommerlatten , gleich den Johannis und Stachelbeeren , welche man
im Frühjahr etwas schräg 6 bis 7 Soll tief in der Erde stößt , und wenn ein dürres Wetter einfällt ,

Reißig begießt .
Ueberhaupt tommt der Berberis Strauch aller Orten sehr gut fort , und bedarf keiner mehre .

ren Wartung als der Dornenbusch , daher der Bewohner fandigter Gegenden folchen zu Bee

fchüßung der Länder auf den Wällen , und zu lebendigen Hecken um Garten und Kobläcker mit dops
pelten Nußen ziehen kann , denn er hindert nicht allein durch seine sehr spisige scharfe Stacheln
das Durchbrechen der wilden und zahmen Thiere , und hält bey den Wällen das Erdreich durch

feine Wurzeln zusammen , sondern nuget auch , wie vorhin gezeiget , der Haushaltung auf man .

cherley Weise ; woben man nichts von den Vögeln zu fürchten hat , weil solche die Beren wegen der

darin enthaltenen scharfen Säure unangetastet lassen .
( Der Beschlus fünftig . )

Bufaße aus einem später eingegangenen Auffage
welche hier am rechten Ort stehen werden .

Der Berberisstrauch wächst in hiesigem Herzogthum in den Pastoreyländereyen zu Wes

ferstede , woselbst ihn der verstorbene Prediger Röppen angepflanzt hat , ferner findet man

ihn in der Nähe von Oldenburg hie und da , z. E. im Eversten Holz . Auch wird er in Går

en gezogen , als zu Raftede im herrschaftlichen Garten , im Vorwerks Garten vor dem

Haaren Thor ; it . f . w .

Der Saame liegt zwey Jahre in der Erde , ehe er aufkeimt . Die Fortpflanzung durch

Ableger , oder auch durch Sprößlinge ift desfalls vorzuziehen .

Rajus empfiehlt die gelbe in weissem Wein geweichte Rinde den gelbsüchtigen zur

Arzney . Clusius versichert hievon eine purgirende Kraft bemerkt zu haben ; man legte

nåmlich die gelbe Rinde in Linnen gewickelt drey Stunden lang in weissen Wein , welchen

der Kranke trank . Gekauet , oder gekocht als Mundwasser hålt man diese Rinde gut wider

die Mundfäule , Schwämchen und Halsbeschwerden ; so auch die Blätter in Wein und Effig

gefocht , als ein zusammenziehendes und stärkendes Mittel . Die Kerne find zusammenzies

hend , und werden von einigen im Durchfall angerathen . Weit mehr aber werden die Bees

ren in der Medicin gebraucht , deren faure und herbe Säfte kühlen , zusammenziehn , Appetit

befördern , den Magen stärken , und in bißigen Fiebern , unter Julepen und Mirturen ge

mischt , nhßlich angewandt werden . Auch in Blutflüssen , galligten Durchfällen und Dys

fentericen werben sie empfohlen . Die Aegypter weichen , nach dem Zeugniß des Prosper

Alpinus , die Beeren mit etwas Fenchelsamen und Brodrinde 24 Stunde in Wasser , und

thun zu dem durchgeschlagenen etwas Rofenzucker , oder gemeinen Zucker , oder Syrup von

Citronensaft , welches denn einen durftlöschenden und erfrischenden Fiebertrank giebt . Die

ågyptischen Aerzte brauchten diesen Trank in der Peft und allen hißigen Krankheiten . Alpi

nus befreute sich auf ihr Anrathen dadurch in der Pest von einer galligten Diarrhoe . St

mon Pauli trank im Fleckfieber nichts als Waffer mit Berberißenfaft , und stillte dadurch

feinen sonst tödlichen Durchfall . Tournefort lobt den in Berberigensaft aufgelöften und

cryftallifirten Salpeter in innerlichen Entzündungen und andern Zufällen . Boerhave und

bie neuern Aerzte beståttigen diese guten Eigenschaften , und man bedient fich des Berberigens

fafts an Orten , wo sein Strauch gemein ist , häufig , sowohl in der Medicin , als auch in

ber Deconomie , im legtern Fall in Suppen , Brühen , zum Braten , als Gefrornes , u. f. w .

Das Decoct der getrockneten Berberigen , oder der mit Wasser verdünnte Saft giebt

ein gutes Mundwasser , in scorbutischer Fäulniß des Zahnfleisches , und in Entzündung des

felben und des Schlundes , imgleichen in Erschlaffung des Zapfens und des Zahnfleisches .

Auch dient er mit Rosenhonig zum Pinseln in Mundschwämmchen ; ( Spro . )

Simon Pauli hat aus dem Berberißenfaft durch Berdickung und Crystallisation ein

faures Salz gezogen , das dem Eremor Tartari nahe fam .

Weil der Berberißenftrauch im Oldenburgischen felten ist , so findet man feine Prapa

rate wenig auf hiesigen Apotheken . Sonst hat man von ihm :

1. Die getrockneten Beeren . 2 . Die mit Zucker eingemachte Beeren . 3 . Den Berbes

ritinfaft . 4 . Den Berberigensyrup . 5. Den Noob , oder das Gelee . 6. Die mit

Bucker bereitete Küchelchen ; u. f. w . G.
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